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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1973

Norm

ABGB §163 K

UeKindG ArtV Z5

ZPO §482 B3

ZPO §504 Abs2

Rechtssatz

Da im Vaterschaftsprozeß das Neuerungsverbot des § 482 Abs 2 ZPO im Berufungsverfahren nicht gilt, ist für die

Beurteilung der Frage, ob das Beweismittel der erbbiologisch - anthropologischen Begutachtung in Betracht kommt,

nicht der Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz, sondern der des Schlusses der Verhandlung zweiter

Instanz maßgebend.
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